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Auszug Fahrlehrergesetz (FahrlG) 
 - Pflichten des Fahrschulinhabers/verantwortlichen Leiters - 

 
 

§ 29 Allgemeine Pflichten des Inhabers der Fahrschule und 
der verantwortlichen Leitung des Ausbildungsbetriebs 

 
(1) Der Inhaber der Fahrschule oder die für die verantwortliche Leitung des 

Ausbildungsbetriebs bestellte Person hat dafür zu sorgen, dass die Ausbildung der 
Fahrschüler und der Fahrlehreranwärter den Anforderungen des § 12 entspricht. Der 
Inhaber der Fahrschule oder die für die verantwortliche Leitung des 
Ausbildungsbetriebs bestellte Person hat die beschäftigten Fahrlehrer gründlich in die 
Aufgaben einer Fahrschule einzuführen und sie bei der Ausbildung der Fahrschüler 
und der Fahrlehreranwärter sowie bei der Durchführung von Aufbauseminaren nach 
§ 2a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Straßenverkehrsgesetzes und von 
Fahreignungsseminaren nach § 4a des Straßenverkehrsgesetzes sachgerecht 
anzuleiten und zu überwachen. Der Inhaber der Fahrschule oder die für die 
verantwortliche Leitung des Ausbildungsbetriebs bestellte Person hat ferner dafür zu 
sorgen, dass sich die erforderlichen Unterrichtsräume, Lehrmittel und Lehrfahrzeuge 
in ordnungsgemäßem Zustand befinden. 

 
(2) Der Inhaber der Fahrschule oder die für die verantwortliche Leitung des 

Ausbildungsbetriebs bestellte Person hat insbesondere dafür zu sorgen, dass die 
beschäftigten Fahrlehrer den Pflichten nach § 12 und § 53 nachkommen. 

 
(3) Wird eine Fahrschule durch mehrere Inhaber einer Fahrschulerlaubnis in der Form 

einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführt, so ist jeder Gesellschafter für den 
Betrieb der Gemeinschaftsfahrschule nach den Absätzen 1 und 2 verantwortlich. Die 
Gesellschafter haben aus ihrer Mitte einen Gesellschafter zu benennen, der die 
Gemeinschaftsfahrschule gegenüber der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
zum Zweck der Überwachung nach § 51 vertritt und dessen Name der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde mitzuteilen. Zu den Aufgaben des benannten 
Gesellschafters gehören insbesondere die Abgabe und Entgegennahme von 
Erklärungen im Rahmen des § 51 mit Wirkung für und gegen sämtliche 
Gesellschafter sowie die Verwahrung aller Aufzeichnungen und Nachweise für 
sämtliche Gesellschafter nach § 31 sowie die Vorlage der Aufzeichnungen und 
Nachweise bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde. 

 
(4) Bei Kooperationsfahrschulen gewährleistet der Inhaber oder die für die Leitung der 

Auftrag gebenden Fahrschule verantwortliche Person die den Bestimmungen des 
Fahrlehrergesetzes und anderer Gesetze sowie den auf ihnen beruhenden 
Rechtsverordnungen entsprechende Ausbildung und Prüfungsvorstellung. Die 
Verantwortung des Inhabers oder der für die Leitung der Auftrag nehmenden 
Fahrschule verantwortliche Person für die dort durchgeführten Ausbildungsteile bleibt 
unberührt. 
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§ 30 Anzeigepflichten des Inhabers der Fahrschule und 
der für die verantwortliche Leitung des Ausbildungsbetriebs bestellten Person 

 
Der Inhaber der Fahrschule oder in den Fällen des § 18 Absatz 2, § 28 Absatz 2, § 33 
Absatz 1 Satz 3 und § 34 Absatz 4 die für die verantwortliche Leitung des 
Ausbildungsbetriebs bestellte Person hat der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
unverzüglich schriftlich oder elektronisch anzuzeigen  
 
1. Verlegung, Stilllegung und Schließung der Fahrschule, 

2. Beginn und Ende des Beschäftigungsverhältnisses oder Ausbildungsverhältnisses mit 
einem Fahrlehrer, 

3. Verlegung oder Verkleinerung der Unterrichtsräume, 

4. die Fortführung der Fahrschule nach § 28 Absatz 1, 

5. die Bestellung oder Entlassung der für die verantwortliche Leitung des 
Ausbildungsbetriebs bestellte Person, 

6. bei juristischen Personen, nichtrechtsfähigen Vereinen oder Personengesellschaften 
als Fahrschulinhabern die Bestellung oder das Ausscheiden von Personen, die nach 
Gesetz, Satzung oder Einzelprokura zur Vertretung berufen sind, 

7. Ausübung, Aufnahme und Beendigung anderer Tätigkeiten durch die für die 
verantwortliche Leitung des Ausbildungsbetriebs bestellte Person oder den Inhaber 
einer Fahrschule unter Angabe der Art und des Umfangs, 

8. bei Gemeinschaftsfahrschulen im Sinne des § 19  
a) Aufnahme des Betriebs einer Gemeinschaftsfahrschule; der Anzeige ist eine 
beglaubigte Abschrift des Gesellschaftsvertrags und der einzelnen 
Fahrschulerlaubnisse beizufügen, 
b) Änderungen des Gesellschaftsvertrags und der Ansprechperson nach § 29 Abs. 3, 

9. bei Kooperationen im Sinne des § 20:  
a) Aufnahme einer Kooperation mit einer anderen Fahrschule; der Anzeige ist eine 
Abschrift der einzelnen Fahrschulerlaubnisse beizufügen, 
b) Änderungen der Kooperationspartner, 

10. Beginn und Ende des Betriebs als Ausbildungsfahrschule unter Angabe der 
Ausbildungsfahrlehrer und Vorlage von Nachweisen zu den Voraussetzungen nach § 
35 Absatz 1 Nummer 1 und 2. 

 
Der Anzeige nach Satz 1 Nummer 5 sind Unterlagen nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
und eine Erklärung nach § 22 Absatz 2 Satz 2 beizufügen; § 23 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 
Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Nummer 1, 3 und 4, Absatz 4 Satz 2 sowie § 24 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 und 2, Absatz 3, 4 und 5 Satz 2 gelten entsprechend. Der Anzeige nach Satz 1 
Nummer 6 sind bei einer juristischen Person oder bei einer Personengesellschaft ein 
beglaubigter Auszug aus dem Handelsregister oder Vereinsregister, bei einem 
nichtrechtsfähigen Verein oder einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts Unterlagen über die 
Vertretungsbefugnis der für ihn handelnden Personen beizufügen. 
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§ 31 Aufzeichnungen 

(1) Der Inhaber der Fahrschule oder in den Fällen des § 18 Absatz 2, des § 28 Absatz 2, 
des § 33 Absatz 1 Satz 3 und des § 33 Absatz 4 die für die verantwortliche Leitung 
des Ausbildungsbetriebs bestellte Person hat nach Maßgabe der Sätze 2, 3 und 4 
Aufzeichnungen über die Ausbildung zu führen. Die Aufzeichnungen müssen für 
jeden Fahrschüler Art, Inhalt, Umfang und Dauer der theoretischen und praktischen 
Ausbildung, den Namen der den Unterricht erteilenden Fahrlehrer und eine 
bestehende Kooperation erkennen lassen, damit eine wirksame Überwachung der 
Ausbildung sichergestellt ist. Die Aufzeichnungen sind von dem Fahrschulinhaber 
oder der für die verantwortliche Leitung des Ausbildungsbetriebs bestellte Person zu 
unterzeichnen und dem Fahrschüler nach Abschluss der Ausbildung zur Unterschrift 
vorzulegen. Die Unterzeichnung durch den Fahrschulinhaber oder die für die 
verantwortliche Leitung des Ausbildungsbetriebs bestellte Person kann auch 
elektronisch erfolgen. 

 
(2) Bei Kooperationsfahrschulen müssen die erforderlichen Aufzeichnungen auch bei der 

Auftrag gebenden Fahrschule jederzeit verfügbar sein. 
 

(3) Die Aufzeichnungen sind nach Ablauf des Jahres, in welchem der Unterricht 
abgeschlossen worden ist, fünf Jahre lang aufzubewahren und der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde und den von ihr beauftragten Personen oder Stellen auf 
Verlangen zur Prüfung vorzulegen. Nach Ablauf dieser Frist sind sie von den in 
Absatz 1 genannten Personen unverzüglich zu löschen oder sonst zu vernichten. 

 
 


